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B e s c h l u s s  des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. 1276 

betreffend Genehmigung der Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Zug und 
dem Verein Zuger Jugendtreffpunkte (ZJT) 
 
Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des 
Stadtrates Nr. 1628 vom 6. November 2001: 
 
1. Die Leistungsvereinbarung vom 6. November 2001  zwischen der Stadt Zug und 

dem Verein Zuger Jugendtreffpunkte (ZJT) wird genehmigt. 

 

2. Eine allfällige neue Leistungsvereinbarung gemäss Ziff. 16 der heutigen Verein-

barung ist dem Grossen Gemeinderat vorgängig der Unterzeichnung zu unter-

breiten. 

 

3. Dieser Beschluss tritt unter dem Vorbehalt des Referendums gemäss § 6 der Ge-

meindeordnung sofort in Kraft. 

Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die Sammlung der Ratsbeschlüsse 

aufzunehmen. 

 

4. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 
 
Zug, 18. Dezember 2001 
 
 
Ruth Jorio, Präsidentin Albert Rüttimann, Stadtschreiber 
 
 
 
Referendumsfrist: 22. Dezember 2001 bis 21. Januar 2002 
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